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1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieser Vorschrift sind:

• Landesbauordnung für  Baden-Württemberg (LBO)  vom 05.  März  2010  (GBl.  S.  357),  zuletzt  geändert

durch das Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313)

• Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch das Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095)

Aufgrund der LBO und Gemeindeordnung Baden-Württemberg werden für das Gebiet des Bebauungsplanes

nachfolgende bauordnungsrechtliche Festsetzungen erlassen.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 12.01.2022 wird folgendes festgesetzt:
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2. Örtliche Bauvorschriften

2.1 Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen einschließlich Regelungen über 
Gebäudehöhen und -tiefen sowie über die Begrünung, § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBO BW

2.1.1 Dachform und Dachneigung

Auf den Hauptgebäuden gilt für Dachformen und Dachneigungen:

• s. zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan.

Auf Nebenanlagen, Carports und Garagen gilt für Dachformen und Dachneigungen:

• Dachform und -neigung frei.

• Flachdächer sind zu begrünen.

2.1.2 Fassaden und Dachgestaltung

Für die Fassaden- und Dachgestaltung gilt:

• bei Material- und Farbwahl für Außenwände und Dachdeckungen sind stark reflektierende und spiegeln-

de Materialien - ausgenommen Glas – unzulässig.

2.2 Anforderungen an Werbeanlagen und Automaten; dabei können sich die Vorschriften auch auf 
deren Art, Größe, Farbe und Anbringungsort sowie auf den Ausschluss bestimmter 
Werbeanlagen und Automaten beziehen, § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBO BW

2.2.1 Werbeanlagen

Für Werbeanlagen gilt:

• Lauf-, Wechsel- und Blinklichtanlagen sind unzulässig.

• Außerhalb der Betriebszeiten des dazugehörigen Betriebs ist die Beleuchtung der Werbeanlagen auf ein

Mindestmaß zu reduzieren.

• Beleuchtete Werbeanlagen dürfen den Straßenverkehr nicht beeinträchtigen und sind blendfrei zu gestal-

ten.

2.3 Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen der 
bebauten Grundstücke und an die Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter sowie 
über Notwendigkeit oder Zulässigkeit und über Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen, § 74
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LBO BW

2.3.1 Gestaltung der unbebauten Flächen

• Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als Grünflächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu

unterhalten.
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2.3.2 Einfriedung

• Soweit  Grundstücke  an  Verkehrsflächen angrenzen,  sind  Einfriedungen an diesen Seiten  mindestens

0,80 m hinter die Grundstücksgrenze zurückzusetzen.

• Einfriedungen sind entlang von öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer Höhe von maximal 0,80 m zuläs-

sig. Höhere Einfriedungen sind aus betrieblichen Gründen im Einzelfall bis zu einer Höhe von 1,80 m zu-

lässig.

• In anderen Bereichen richtet sich die Höhe der Einfriedung aller Art nach dem Nachbarrechtsgesetz.

2.4 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser oder zum 
Verwenden von Brauchwasser sind herzustellen, um die Abwasseranlagen zu entlasten, 
Überschwemmungsgefahren zu vermeiden und den Wasserhaushalt zu schonen, soweit 
gesundheitliche oder wasserwirtschaftliche Belange nicht beeinträchtigt werden, § 74 Abs. 3 Nr. 
2 LBO BW

Das anfallende Niederschlagswasser ist  auf dem Baugrundstück getrennt abzuleiten (dezentrale Bewirt-

schaftung).

Eine dezentrale Bewirtschaftung kann entweder durch eine Versickerung über eine mindestens 30 cm starke

belebte Bodenzone, die direkte ortsnahe Gewässereinleitung (ggf. gepuffert) oder eine Kombilösung erfol-

gen. Für stark beanspruchte Flächen können weitergehende Anforderungen (Vorbehandlung) erforderlich

sein. 

Die exakte Dimensionierung und technische Ausführung der Anlage muss im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens  (Entwässerungsgesuch)  durch  die  jeweiligen  Bauherren  erfolgen.  Eine  Ausnahme  vom

Grundsatz der dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung ist nur gegeben, wenn weder eine Versi-

ckerung noch eine ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewässer mit vertretbarem Aufwand und schad-

los möglich ist. Die Ausnahme ist zu begründen und dem Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz mitzu-

teilen.
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Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 12.01.2022 für die Sitzung am 16.02.2022

Bearbeiter:

Jana Walter

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald, den ..……………….

……………………………………………………………..

Fritz Link (Bürgermeister)


